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 Veröffentlicht am 20.03.1997

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §79 Abs2;

FinStrG §93;

Rechtssatz

Hat die Ehefrau des von der Hausdurchsuchung Betro6enen während des gesamten Ablaufes der Hausdurchsuchung

Drohungen gegen dritte Personen, welche sie als Anzeiger vermutete, ausgesprochen, so ist die Schädigung

berechtigter Interessen des Anzeigers zu befürchten, weshalb die Akteneinsicht in die erstattete Anzeige im konkreten

Fall zu Recht verweigert wurde.
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